
 

Antrag für ein Gaststudium 
(bitte gut leserlich und vollständig ausfüllen) 

 
Name, Vorname _________________________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________ 
 
  _________________________________________________ 
 
Tel./Handy: _________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________ 
 
Geb.-Datum/-Ort: _________________________________________________ 
 
Nationalität: _________________________________________________ 
 
Klasse/Professor _____________________________________________________ 
 
Lehrbereich/Werkstatt     __________________________________________________ 
 
Hiermit beantrage ich Zulassung als Gasthörer*in nach § 34  

der Immatrikulationssatzung für das Wintersemester / Sommersemester: _________ 

 

Ich habe davon Kenntnis genommen und bin damit einverstanden, dass 

- ich als Gasthörer/in an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe nicht 

krankenversichert und nur bedingt unfallversichert bin und mich deshalb selbst 

entsprechend versichern muss, um mich vor evtl. Schaden zu bewahren. 

- Ersatzansprüche in diesem Zusammenhang gegen die Akademie ausgeschlossen 

sind. 
 

Außerdem versichere ich, daß ich die beiliegende Erklärung zur Kenntnis genommen habe 

und damit einverstanden bin. 
 

 

Datum: ____________Unterschrift Antragsteller/in:  _____________________________ 
 

 
Mit dem beantragten Gaststudium bin ich einverstanden. 
 
Datum: ___________  Unterschrift Professor/in: ________________________________ 
 
Datum:____________ Unterschrift  techn.Lehrer*in/Lehrbeauftragte:_______________ 
 
 
 

Der Antrag wird genehmigt / abgelehnt. 
 
 
Datum: ____________ Unterschrift des Rektors: ______________________________ 
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Information für Gasthörer*innen 
 

 

Haftungsausschluss 

 

Ich bin für mich und die von mir gesetzlich vertretenen Personen damit einverstanden, 

dass die Akademie und ihre Bediensteten in Schadensfällen unabhängig von der 

Anspruchsgrundlage –insbesondere auch bei Ansprüchen aus dem Anstalts- und dem 

Obhutsverhältnis sowie der Verwahrungs- und Verkehrssicherungspflicht – nur bei Vorsatz 

und grober Fahrlässigkeit haften. 

 

 

Schadenfälle bei der Benutzung des akademieeigenen Pendelbusses 

 

Falls mir infolge der unentgeltlichen Benutzung des akademieeigenen  Pendelbusses 

zwischen dem Hauptgebäude der Akademie bzw. dem Bildhauergarten und Schloss 

Scheibenhardt irgendein Schaden entsteht, der nicht auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruht, verzichte ich zudem für mich und die von mir gesetzlichen 

vertretenen Personen auf Ansprüche jeder Art gegen die Akademie und den jeweiligen 

Fahrzeugführer sowie gegen einen Dritten insoweit, als dieser im Wege der 

Ausgleichungspflicht einen Anspruch gegen das Land oder den Fahrzeugführer geltend 

machen könnte. 

 

 

Ich verpflichte mich darüber hinaus,  

 

- die Akademie und den jeweiligen Fahrzeugführer von Ansprüchen zu befreien, die von 

Dritten in einem derartigen Fall gegen die Akademie oder den Fahrzeugführer geltend 

gemacht werden können, 

 

- die Akademie und den jeweiligen Fahrzeugführer von Ansprüchen zu befreien, falls 

eine  

mir von einem Dritten übergebene Sache infolge der Fahrt beschädigt wird. 
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Anlage zum Antrag für ein Gaststudium 

 

 
Wer sich in einzelnen künstlerischen oder anderen an der Akademie vertretenen Gebieten 

weiterbilden will, kann im Rahmen der vorhandenen Studienplätze und 

Arbeitsmöglichkeiten auf schriftlichen Antrag und mit schriftlicher Zustimmung des/der für 

die Klasse oder den Lehrbereich zuständigen künstlerischen oder wissenschaftlichen 

Lehrers/Lehrerin, vom Rektor zu einem Gaststudium zugelassen werden. 

 

Der Antrag ist 

für das Sommersemester bis 25. April und 

für das Wintersemester bis 25. Oktober 

 

vorzulegen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. 

 

Die Zulassung erfolgt jeweils für 1 Semester. 

 

Aufgrund der Zulassung wird dem/der Gasthörer/in ein Gastausweis ausgestellt.  

 

Die Belange der ordentlichen Studierenden und der ordnungsgemäße Ablauf des 

Studiums dürfen durch die Zulassung von Gasthörer/innen nicht beeinträchtigt werden. 

Gasthörer/innen sind keine Mitglieder der Akademie und haben keine Rechte und 

Pflichten in der Selbstverwaltung der Akademie. Sie haben die Ordnung der Akademie zu 

wahren. 

 

Daten für die Online-Überweisung der Gasthörer/innen-

Gebühr: 

 
Falls der Betrag von einer anderen Person für Sie überwiesen wird, beachten Sie bitte, 

dass im Verwendungszweck zusätzlich Ihr Name angegeben wird, da Ihnen die Zahlung 

sonst von der Landesoberkasse nicht zugewiesen werden kann. 

 

Kontoinhaber:  Landesoberkasse Baden-Württemberg 

 

IBAN:  DE02600501017495530102 

BIC:  SOLADEST600 

Bank:  Baden-Württembergische Bank  

 

Verwendungszweck:  Nachname, Vorname8272370000250Gasthörergebühr 
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